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Erwägungen

E. 1
S. 271 mit Hinweisen). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen
letztinstanzlichen kantonalen Endentscheid im Sinne von Art. 86 OG. Dieser Entscheid
trifft den Beschwerdeführer in seinen rechtlich geschützten Interessen (Art. 88 OG). Die
Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden (Art. 89 und 90 OG). Allerdings
kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde nur die Aufhebung des angefochtenen
Entscheids verlangt werden. Soweit der Beschwerdeführer zusätzlich Rückweisung im
Sinne der Erwägungen verlangt, ist das Begehren unzulässig (BGE 129 1129 E. 1.2.1 S. 131
f. mit Hinweisen). Schliesslich ist die staatsrechtliche Beschwerde gemäss Art. 84 Abs. 2
OG nur gegeben, wenn die behauptete Rechtsverletzung nicht sonst wie durch Klage oder
Rechtsmittel beim Bundesgericht oder einer andern Bundesbehörde gerügt werden kann.
Ob diese letzte Voraussetzung erfüllt ist, ist im Zusammenhang mit den erhobenen Rügen
einzeln zu prüfen.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt eine willkürliche Verweigerung einer pri- vatrechtlichen
Kontrahierungspflicht. Er macht geltend, die Beschwer- degegnerin sei nach allgemeinen
privatrechtlichen Grundsätzen zum Abschluss einer Spitalzusatzversicherung verpflichtet.
Er beruft sich dabei auf BGE 129 III 35, in welchem Entscheid das Bundesgericht
ausnahmsweise eine privatrechtliche Kontrahierungspflicht aus dem Verbot des Verstosses
gegen die guten Sitten abgeleitet hat. Es hat dabei ausschliesslich privatrechtlich
argumentiert. Seite 4

Soweit sich der Beschwerdeführer auf diesen Grundsatz beruft und daraus eine
Kontrahierungspflicht ableitet, macht er geltend, ein sich aus dem Bundeszivilrecht
ergebender Rechtssatz sei nicht richtig angewendet worden (Art. 43 Abs. 2 OG). Insoweit
handelt es sich um eine berufungsfähige Zivilrechtsstreitigkeit (BGE 124 III 44 E. 1a S. 46;
120 II 11 E. 2a S. 12), sofern der Streitwert von Fr. 8'000.-- gemäss Art. 46 OG erreicht
wird, welche Voraussetzung vorliegend offensichtlich erfüllt ist (Art. 36 Abs. 5 OG; BGE
127 III 421 nicht publizierte E. 1). Kann die behauptete Rechtsverletzung mit Berufung
beanstandet werden, ist die staatsrechtliche Beschwerde ausge- schlossen (Art. 84 Abs. 2
OG). Bei dieser Sachlage kann das Bun- desgericht die behauptete Bundesrechtsverletzung
im Berufungsver- fahren frei prüfen, so dass auch die Rüge der willkürlichen Verletzung
von Bundesrecht wegen der Subsidiarität der staatsrechtlichen Be- schwerde unzulässig ist.
Insoweit ist auf die staatsrechtliche Be- schwerde nicht einzutreten.

E. 3
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 8 Abs. 2 BV.



E. 3.1
Gemäss Art. 43 Abs. 1 OG ist die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung
verfassungsmässiger Rechte auch in grundsätzlich berufungsfähigen
Zivilrechtsstreitigkeiten vorbehalten. Bei Art. 8 Abs. 2 BV handelt es sich um ein
Grundrecht (vgl. vor Art. 7 BV) und damit um ein verfassungsmässiges Recht im Sinne von
Art. 43 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 84 Abs. 1 lit. a OG. Die Rüge ist zulässig.

E. 3.2
Nach Art. 8 Abs. 2 BV darf niemand diskriminiert werden, nament- lich nicht wegen einer
körperlichen Behinderung. Adressat der Grund- rechte ist nach Art. 35 Abs. 2 BV
ausschliesslich, wer staatliche Auf- gaben wahrnimmt. Grundrechtseingriffe gehen daher
regelmässig von staatlichen Organen und ausnahmsweise von Privatpersonen aus, wenn
ihnen staatliche Aufgaben übertragen sind. Soweit Privatper- sonen keine staatliche
Aufgabe wahrnehmen, sind sie nach Art. 35 Abs. 2 BV nicht an die Grundrechte gebunden
(BGE 129 III 35 E. 5.2 S. 40).

E. 3.3
Mit der vor Verwaltungsgericht eingereichten Klage soll die Beschwerdegegnerin
verpflichtet werden, eine Zusatzversicherung zur obligatorischen sozialen
Krankenversicherung nach dem Bundes- gesetz vom 18. März 1994 über die
Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) abzuschliessen. Diese Zusatzversicherungen,
welche von den Krankenkassen neben der Grundversicherung angeboten werden Seite 5

können, unterstehen gemäss Art. 12 Abs. 2 und 3 KVG dem Bundesgesetz vom 2. April
1908 über den Versicherungsvertrag (VVG; SR 221.229.1). Streitigkeiten, welche
Zusatzversicherungen zum Ge- genstand haben, sind privatrechtlicher Natur (BGE 124 III
44 E. 2a S. 48, 229 E. 2b; 127 III 421 E. 2 S. 424; je mit Hinweis auf Art. 47 aVAG, dessen
Text in dem am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen VAG nicht mehr enthalten ist; siehe aber
für die Zusatzversicherungen die Botschaft zum neuen VAG in BBI 2003 Ziff.1.2.5.1.5, S.
3803). Die Beschwerdegegnerin ist zwar auch im Bereich der obligatorischen
Krankenversicherung tätig und erfüllt insoweit eine staatliche Aufgabe (Art. 117 BV; Art. 1
a, 11 und 12 Abs. 1 KVG). Soweit sie jedoch im Bereich des Zusatzversicherungsgeschäfts
tätig ist, ist ihr keine staat- liche Aufgabe übertragen. Vielmehr gilt im Anwendungsbereich
des VVG die Vertragsautonomie (Art. 1 VVG). Sowohl Versicherer wie auch Versicherte
sind im Versicherungsvertragsrecht frei in der Wahl des Vertragspartners und des
Vertragsschlusses. Auch wenn das Zu- satzversicherungsgeschäft wirtschaftlich bedeutend
ist, wie der Be- schwerdeführer ausführt, ändert dies nichts daran, dass es sich dabei nicht
um eine staatliche Aufgabe handelt. Die Beschwerdegegnerin ist daher im
Zusatzversicherungsbereich nicht im Sinne von Art. 35 Abs. 2 BV an die Grundrechte
gebunden. Sie konnte mit dem Ableh- nen des Versicherungsantrags des
Beschwerdeführers Art. 8 Abs. 2 BV nicht verletzen. Es erübrigt sich bei dieser Sachlage,
zu den ausführlichen Überlegungen des Beschwerdeführers zu Inhalt und Umfang des
verfassungsmässigen Diskriminierungsverbots Stellung zu nehmen.

E. 4
Der Beschwerdeführer beruft sich in verschiedenem Zusammenhang auf Art. 8 Abs. 4 BV
und auf das Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz,
BehiG; SR 151.3), welches am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist (BRB vom 25. Juni



2003; AS 2003 S. 4496).

E. 4.1
Gemäss Art. 8 Abs. 4 BV sieht das Gesetz Massnahmen zur Be- seitigung von
Benachteiligungen der Behinderten vor. Gestützt auf diese Verfassungsbestimmung wurde
das BehiG erlassen. Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu
verrin- gern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausge- setzt sind (Art.
1 Abs. 1 BehiG), und es setzt entsprechende Rahmen- bedingungen fest (Art. 1 Abs. 2
BehiG). Im Zusammenhang mit Dienstleistungen liegt eine Benachteiligung vor, wenn die
Dienstleis- sehe 6

tung für Behinderte nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist (Art. 2
Abs. 4 BehiG). Vom Gesetz erfasst werden unter anderem auch die grundsätzlich von
jedermann beanspruchbaren Dienstleistungen Privater (Art. 3 lit. e BehiG). Private, die
Dienst- leistungen öffentlich anbieten, dürfen Behinderte nicht auf Grund ihrer
Behinderung diskriminieren (Art. 6 BehiG). Nach der Botschaft des Bundesrates zum
BehiG (BBI 2001 II S.1780) verpflichtet das Dis- kriminierungsverbot im Zusammenhang
mit Dienstleistungen die Pri- vatpersonen nicht, bestimmte (positive) Massnahmen zur
Beseitigung von tatsächlichen Benachteiligungen Behinderter zu ergreifen oder auf
Differenzierungen zwischen Kunden zu verzichten. Wer im Sinne von Art. 6 BehiG durch
Private diskriminiert wird, kann bei einem Gericht eine Entschädigung beantragen (Art. 8
Abs. 3 BehiG). Gemäss Art. 2 lit. d der Verordnung des Bundesrates vom 19. November
2003 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde- rungen
(BehiV; SR 151.31) bedeutet Diskriminieren im Sinne von Art. 6 und 8 Abs. 3 BehiG das
besonders krass unterschiedlich und benachteiligende Behandeln von Behinderten mit dem
Ziel oder der Folge, sie herabzuwürdigen oder auszugrenzen. Das Gericht trägt bei der
Festsetzung der Entschädigung nach Art. 8 Abs. 3 BehiG den Umständen, der Schwere der
Diskriminierung und dem Wert der Dienstleistung Rechnung. Die Entschädigung beträgt
höchstens Fr. 5'000.-- (Art. 11 Abs. 2 BehiG).

E. 4.2
Aus diesen Bestimmungen ergibt sich zunächst, dass der Be- schwerdeführer Behinderter
im Sinne des Gesetzes ist und dass die Beschwerdegegnerin, wenn sie als Dienstleistung
Zusatzversiche- rungen anbietet, von den Art. 3 lit. e, Art. 6, Art. 8 Abs. 3 und Art. 11 Abs.
2 BehiG erfasst wird. Es ergibt sich aus der gesetzlichen Ord- nung aber auch, dass der
Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Ab- schluss einer Zusatzversicherung ableiten,
sondern - eine Diskriminie- rung vorausgesetzt - ausschliesslich eine Entschädigung in der
Maxi- malhöhe von Fr. 5'000.-- beantragen kann, welche nach den konkreten Umständen,
der Schwere der Diskriminierung und dem Wert der Dienstleistung festzusetzen ist.

E. 4.3
Der Beschwerdeführer hat vor Verwaltungsgericht den Antrag gestellt, die
Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, ihm eine ange- messene
Diskriminierungsentschädigung, mindestens aber in der Höhe von Fr. 5'000.-- zu bezahlen.
Das Verwaltungsgericht hat das Begehren abgewiesen. In seiner staatsrechtlichen
Beschwerde beanstandet der Beschwerdeführer das Ablehnen einer Diskriminie-
rungsentschädigung mit keinem Wort und legt auch nicht dar, dass Seite 7



und inwiefern der Entscheid des Verwaltungsgerichts in diesem Punkt seine
verfassungsmässigen Rechte verletzen könnte, so dass darauf nicht einzugehen ist. Es
braucht bei dieser Sachlage auch nicht ge- prüft zu werden, in welchem Verfahren solche
kantonalen Entschädi- gungsentscheide zu überprüfen sind (vgl. BGE 132 I 82). Da der
Beschwerdeführer in der Begründung seiner staatsrechtlichen Be- schwerde ausschliesslich
den Abschluss einer Zusatzversicherung verlangt und begründet, bewegt er sich neben den
Ansprüchen, welche das BehiG vermitteln kann, so dass der Beschwerde auch in diesem
Punkt kein Erfolg beschieden sein kann.

E. 5
Aus diesen Gründen muss die Beschwerde abgewiesen werden, soweit darauf eingetreten
werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die
Verfahrenskosten (Art. 156 Abs. 1 OG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet, weil
keine Vernehmlassung eingeholt worden ist (Art. 159 Abs. 2 OG).
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